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§ 3 PsthG Psychotherapeutisches
Propädeutikum

 PsthG - Psychotherapiegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Der theoretische Teil hat in einer Gesamtdauer von zumindest 765 Stunden jedenfalls folgende Inhalte zu

umfassen:

1. 1.Grundlagen und Grenzbereiche der Psychotherapie einschließlich der Supervision, insbesondere eine

Einführung in die Problemgeschichte und Entwicklung der psychotherapeutischen Schulen, in die

tiefenpsychologischen, systemischen, lerntheoretischen und kommunikationstheoretischen Konzepte in der

Dauer von zumindest 120 Stunden, in die Persönlichkeitstheorien in der Dauer von zumindest 30 Stunden,

in die allgemeine Psychologie und die Entwicklungspsychologie in der Dauer von zumindest 60 Stunden, in

die Rehabilitation und die Sonder- und Heilpädagogik in der Dauer von zumindest 30 Stunden, in die

psychologische Diagnostik und Begutachtung in der Dauer von zumindest 60 Stunden und in die

psychosozialen Interventionsformen in der Dauer von zumindest 60 Stunden;

2. 2.Grundlagen der Somatologie und Medizin, insbesondere eine Einführung in die medizinische Terminologie

in der Dauer von zumindest 30 Stunden, in die klinischen Sonderfächer der Medizin unter besonderer

Berücksichtigung der Psychiatrie, der Psychopathologie und der Psychosomatik aller Altersstufen, vor allem

im Hinblick auf die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und die Gerontopsychotherapie in der Dauer

von zumindest 120 Stunden, in die Pharmakologie unter besonderer Berücksichtigung der

Psychopharmakologie und der psychotropen Wirkung von Pharmaka in der Dauer von zumindest 45

Stunden und in die Erste Hilfe in der Dauer von zumindest 15 Stunden;

3. 3.Grundlagen der Forschungs- und Wissenschaftsmethodik in der Dauer von zumindest 75 Stunden;

4. 4.Fragen der Ethik in der Dauer von zumindest 30 Stunden;

5. 5.Rahmenbedingungen für die Ausübung der Psychotherapie, insbesondere eine Einführung in die

institutionellen, gesundheitsrechtlichen und psychosozialen Rahmenbedingungen in der Dauer von

zumindest 90 Stunden.

2. (2)Der praktische Teil hat in einer Gesamtdauer von zumindest 550 Stunden jedenfalls folgende Inhalte zu

umfassen:

1. 1.Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung in der Dauer von zumindest 50 Stunden;

2. 2.Praktikum im Umgang mit verhaltensgestörten oder leidenden Personen in einer im psychosozialen Feld

bestehenden Einrichtung des Gesundheits- oder Sozialwesens unter fachlicher Anleitung und Aufsicht des

Leiters dieser Einrichtung oder eines Stellvertreters in der Dauer von zumindest 480 Stunden samt

3. 3.begleitender Teilnahme an einer Praktikumssupervision in der Dauer von zumindest 20 Stunden.
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